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Hansestadt Gardelegen, 24.06.2020

gez. Mandy Schumacher

Hansestadt Gardelegen
Die Bürgermeisterin

Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes „Kletschweg I“
Gemarkung Letzlingen

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 09.09.2019 
die Aufhebung des Bebauungsplanes „Kletschweg I“ Gemarkung Letzlingen, bestehend 
aus Planzeichnung, Begründung und Umweltbericht (Stand August 2019) gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Auf der nachfolgenden Darstellung ist die Abgrenzung des Geltungsbereiches ersichtlich. 

Die Aufhebung des Bebauungsplanes „Kletschweg I“ Gemarkung Letzlingen und die zu-
sammenfassende Erklärung gem. § 10 a BauGB kann von Jedermann auf Dauer im Bau-
amt der Stadtverwaltung Gardelegen, R.-Breitscheidstraße 3, 39638 Gardelegen während 
der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Zudem ist 
die Satzung auf der Internetseite der Hansestadt Gardelegen auf Dauer einsehbar. Mit 
dieser Bekanntmachung wird die Aufhebung des Bebauungsplanes „Kletschweg I“ Ge-
markung Letzlingen wirksam. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungs-an-
sprüchen wird hingewiesen. Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1-3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel sind gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o.g. Verfahren nicht innerhalb 1 Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Hansestadt Gardelegen geltend ge-
macht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzustellen.

Hansestadt Gardelegen, den 01.07.2020

gez. Mandy Schumacher
Bürgermeisterin Hansestadt Gardelegen

Hansestadt Gardelegen
Die Bürgermeisterin

Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Solarstromanlage“ im OT Solpke

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 15.06.2020 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarstromanlage“ im Ortsteil Solpke, beste-
hend aus Planzeichnung, Vorhaben- und Erschließungsplan, Begründung und Umwelt-
bericht (Stand April 2020) gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung be-
schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht.

Auf der nachfolgenden Darstellung ist die Abgrenzung des Geltungsbereiches ersichtlich. 

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarstromanlage“ im Ortsteil Solpke und die 
zusammenfassende Erklärung gem. § 10 a BauGB kann von Jedermann auf Dauer im 
Bauamt der Stadtverwaltung Gardelegen, R.-Breitscheidstraße 3, 39638 Gardelegen wäh-
rend der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Zudem 
ist die Satzung auf der Internetseite der Hansestadt Gardelegen auf Dauer einsehbar. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 
beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungs-an-
sprüchen wird hingewiesen. Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1-3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel sind gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o.g. Verfahren nicht innerhalb 1 Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Hansestadt Gardelegen geltend ge-
macht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzustellen.

Hansestadt Gardelegen, den 16.06.2020

gez. Mandy Schumacher
Bürgermeisterin Hansestadt Gardelegen

Hansestadt Salzwedel

5. Satzung zur Änderung der Satzung der Hansestadt Salzwedel
zur Umlage der Verbandsbeiträge des 

Unterhaltungsverbandes Jeetze

Aufgrund § 56 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 
2011 (GVBl. LSA S. 492), der §§ 2, 5, 8, 11, 36, 45 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und der 
§§ 1, 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der 
Stadtrat der Hansestadt Salzwedel in seiner Sitzung am 01. Juli 2020 die folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes 
Jeetze beschlossen:

§ 1 
Änderungen

Die Satzung der Hansestadt Salzwedel zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unter-
haltungsverbandes Jeetze vom 07. Oktober 2015, veröffentlicht im Amtsblatt für den 
Altmarkkreis Salzwedel Nr. 12 vom 18. November 2015, S. 127, zuletzt geändert am  
02. Oktober 2019, wird wie folgt geändert:

§ 7 Absatz 1 erhält die folgende Fassung:

  Der Umlagesatz zur Umlage des Flächenbeitrages beträgt einschließlich der Verwal-
tungskosten 11,72 € / ha für das Kalenderjahr 2020.

  Der Umlagesatz zur Umlage des Erschwernisbeitrages beträgt einschließlich der  
Verwaltungskosten 25,82 € / ha für das Kalenderjahr 2020.

§ 2
Ermächtigung zur Neufassung

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den nach Inkrafttreten dieser Satzung geltenden 
Wortlaut der geänderten Satzung neu zu fassen.

§ 3
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Hansestadt Salzwedel, den 02. Juli 2020

gez. Blümel
Bürgermeisterin
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Stadt Kalbe (Milde)

Bekanntmachung

der Stadt Kalbe (Milde) über die Feststellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe (Milde) für einen Teilbereich der Stadt Kalbe (Milde)

Der Stadtrat der Stadt Kalbe (Milde) hat in seiner Sitzung am 18.06.2020 mit der Be-
schluss-Nr. 8 beschlossen, für den im Kartenausschnitt gekennzeichneten Bereich in der 
Stadt Kalbe (Milde) den Flächennutzungsplan zu ändern.

Mit dem Planvorhaben werden folgende Planungsziele verfolgt:
• Schaffung der Voraussetzung für das Planungs- und Baurecht;
• Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

Der beigefügte Kartenausschnitt mit dem gekennzeichneten Geltungsbereich ist Bestand-
teil dieser Bekanntmachung.

Die umweltschützenden Belange nach § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 7 sowie gem. § 1a BauGB 
wurden bei der Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt.
Die Umweltprüfung bezieht sich entsprechend der Schwerpunkte der beabsichtigten städ-
tebaulichen Entwicklung besonders auf folgende Schwerpunkte:
•  Sicherung der Belange von Boden- und Wasserschutz unter Berücksichtigung der Vor-

belastung des Standortes;
•  Berücksichtigung des Biotop- und Artenschutzes.

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 6 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich be-
kanntgemacht.

Kalbe (Milde), den 30.06.2020

gez. Ruth
Bürgermeister

Kartenausschnitt - Stadt Kalbe (Milde) „An der Feldstraße“

Stadt Kalbe (Milde)
Der Bürgermeister

Allgemeinverfügung

Mitteilung eines Konsums von Wasserpfeifen (Shishas) in Betriebs-
räumen von bestehenden Gaststätten in der Stadt Kalbe (Milde)

Die Stadt Kalbe (Milde) erlässt aufgrund § 10 Gaststättengesetz des Landes Sachsen-An-
halt (GastG LSA) und § 1 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensge-setz Sachsen-Anhalt 
(VwVfG LSA) in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) fol-
gende Allgemeinverfügung:

 1.  Der Gaststättenbehörde der Stadt Kalbe (Milde) ist unverzüglich, mindes-tens 
zwei Wochen bevor in den Betriebsräumen einer Gaststätte Shishas, die mit Kohle 
bzw. organischen Materialien befeuert werden, konsumiert werden sollen, schrift-
lich Mitteilung zu machen.

 2.  Betreiber einer Gaststätte im Sinne von § 1 Absatz 1 GastG LSA, in denen bereits 
der Gebrauch von entsprechenden Shishas stattfindet und die dies bis dato nicht 
angezeigt haben, werden aufgefordert, die Anzeige unverzüglich vorzunehmen.

 3.  Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die 
sofortige Vollziehung dieser Verfügung (Ziffern 1 und 2) angeord-net.

 4.  Die Allgemeinverfügung gilt nach dem Tag der Veröffentlichung gemäß der 
Hauptsatzung der Stadt Kalbe (Milde) vom 04.06.2015 in der aktuellen Fassung.

Begründung:

Gem. § 10 GastG LSA kann die zuständige Behörde gegenüber Gewerbetreiben-den 
die ein Gaststättengewerbe betreiben, jederzeit Anordnungen erlassen, so-weit dies zum 
Schutz der Gäste oder der im Betrieb Beschäftigten erforderlich ist.

Sowohl Gäste als auch Beschäftigte in Gaststättenbetrieben, in denen Shishas gebraucht 
werden, sind dem Risiko von Kohlenstoffmonoxidvergiftungen ausge-setzt. Beim Verglü-
hen von Shisha-Kohle bzw. entsprechenden organischen Er-satzstoffen entsteht hochgif-
tiges Kohlenstoffmonoxid (CO). Das farb- und geruchlose Gas vermischt sich mit der 
Raumluft und wird somit unbemerkt mit der Atemluft in den Körper aufgenommen. Über 
die Lunge gelangt das Kohlenstoffmonoxid ins Blut. 

Dort verhindert es den Sauerstofftransport und kann daher zu schwerwiegenden gesund-
heitlichen Schäden führen, im schlimmsten Fall sogar zum Tod.

Da der menschliche Körper das Kohlenstoffmonoxid erst ca. sechs Monate nach der Auf-
nahme wieder ausscheiden kann, kommt es bei regelmäßigem Einatmen entsprechend be-
lasteter Luft zu einer Anreicherung von Kohlenstoffmonoxid im Blut. Aus diesem Grund 
können die gravierenden Folgen im Einzelfall nicht nur dann eintreten, wenn die betrof-
fene Person einer hohen CO-Konzentration in der Atemluft ausgesetzt ist, sondern auch 
wenn in regelmäßiger Folge eine relativ niedrige CO-Konzentration eingeatmet wird. In 
der Vergangenheit ist es im Bundesgebiet mehrfach zu schweren Unfällen mit Kohlen-
stoffmonoxid gekommen, auch in Gaststätten, in denen Shishas zum Rauchen angeboten 
wurden.

Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse muss davon ausgegangen werden, dass die Gäste 
und die Beschäftigten in Gaststätten, in denen Shishas angeboten werden, ohne ausrei-
chende Schutzmaßnahmen der erheblichen Gefahr einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung 
ausgesetzt sind. Zudem birgt der unsachgemäße Umgang mit glühenden Kohlen eine er-
höhte Brandgefahr. 

Die vorgeschriebene Mitteilung soll die Gaststättenbehörde vor diesem Hintergrund in 
die Lage versetzen, von der Tatsache, dass in den Betriebsräumen der Gaststätte künftig 
Shishas zum Rauchen angeboten werden oder sonst ein Konsum von Shishas stattfindet, 
Kenntnis zu erhalten und hieran anknüpfend die gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen 
zum Schutz der Gäste und der Beschäftigten anzuordnen. Die vorgeschriebene Mitteilung 
stellt sicher, dass die Aufnahme eines Shisha-Konsums in den Betriebsräumen der Gast-
stätte zur Kenntnis der Gaststättenbehörde gelangt. Da die Gefahrenlage in allen Gaststät-
ten besteht, in deren Betriebsräumen mit Kohle bzw. entsprechenden Ersatzstoffen befeu-
erte Shishas zum Rauchen vorbereitet und angeboten werden, ergeht diese Anordnung als 
Allgemeinverfügung an alle Betreiber eines Gaststättengewerbes.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse 
im Sinne des § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO. Aufgrund dieser Vor-schrift entfällt damit 
die aufschiebende Wirkung eines gegen diese Anordnung gerichteten Widerspruchs bzw. 
einer entsprechenden Anfechtungsklage bis zu dem in § 80b VwGO genannten Zeitpunkt.

Es muss davon ausgegangen werden, dass Gäste und Beschäftigte in Gaststät-ten, in 
denen mit Kohle bzw. entsprechenden Ersatzstoffen befeuerte Shishas angeboten bzw. 
konsumiert werden, einer akuten Gesundheitsgefährdung und einer hohen Brandgefahr 
ausgesetzt sind, soweit keine einschlägigen Schutzmaßnahmen zu ihren Gunsten getroffen 
werden. Die sofortige Vollziehung der Anordnung soll sicherstellen, dass die Gaststät-
tenbehörde unverzüglich von einem bevorstehenden Angebot bzw. einem Konsum von 
Shishas in den Betriebsräumen der Gaststätte, der eventuell auch zu einem späteren Zeit-
punkt als dem der Gaststätteneröffnung aufgenommen wird bzw. werden soll, Kenntnis 
erlangt und dadurch in die Lage versetzt wird, vom Betreiber die Durchführung notwendi-
ger Schutzmaßnahmen (insbesondere eine ausreichende Lüftung mittels einer geeigneten 
Lüftungsanlage und die Installation von CO-Warnmeldern) auf freiwilliger Basis zu ver-
langen oder solche Schutzmaßnahmen notfalls mittels einer Anordnung nach § 10 GastG 
LSA durchzusetzen.

Ohne eine Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit der vorliegenden Anordnung wäre 
eine unverzügliche, rechtzeitige Information der Gaststättenbehörde aufgrund der gelten-
den Anzeigepflicht nicht hinreichend sichergestellt. Wegen der in Rede stehenden Gefahr 
schwerwiegender Folgen für Gäste und Beschäftigte, die mittels der sofortigen (sofort zu 
beachtenden) Anzeigepflicht gegenüber der Gaststättenbehörde und der von ihr sodann 
veranlassten Schutzmaßnahmen gegen eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung gebannt wer-
den soll, überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Durchsetzbarkeit der An-
ordnung das Interesse des Betreibers an dem vorläufigen Aufschub einer Vollziehbarkeit 
dieser Anordnung. Dies gilt umso mehr, als durch die Anordnung selbst der Betrieb der 
Gaststätte noch nicht eingeschränkt wird, sondern lediglich eine rechtzeitige, umgehende 
Information der Gaststättenbehörde sichergestellt werden soll.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 
der Stadt Kalbe (Milde), Schulstraße 11, 39624 Kalbe (Milde), erhoben werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Absatz 5 Verwaltungs-
gerichtsordnung, in der derzeit gelten Fassung, die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung beim Verwaltungsgericht Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg, 
beantragt werden.

Hinweise:
Eine Mitteilung per E-Mail unter Verwendung der auf der Homepage der Stadt Kalbe 
(Milde) angegebenen E-Mail-Adresse ist ausreichend. Im Rahmen der Mitteilung sollen 
auch Angaben zur Grundfläche der Betriebsräume, der Gaststätte, zur Zahl der zum Shis-
ha-Konsum geeigneten Plätze und zur größtmöglichen Anzahl gleichzeitig brennender 
Shishas erfolgen.
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Mit Rücksicht auf die Tatsache, dass es auch Möglichkeiten zum Betrieb von Shishas 
ohne Entstehung von Kohlenstoffmonoxid und ohne eine erhöhte Brandgefahr gibt (z.B. 
elektrische Shishas), wird die Aufnahme eines Konsums solcher Wasserpfeifen von dieser 
Anordnung nicht berührt.

Kalbe (Milde), 23.06.2020

Ruth
Bürgermeister

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte
(Außenstelle Wanzleben)
Ritterstraße 17-19 – 39164 Wanzleben –  (039209) 203 - 0

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren nach § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
„Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Sandbeiendorf“, 
Bördekreis, Verf.-Nr. 26 BK 6044

Öffentliche Bekanntmachung
Ladung 

zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Gemäß § 21 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) werden alle Teilnehmer des 
vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens Sandbeiendorf zur Wahl des Vorstandes der 
Teilnehmergemeinschaft geladen.

Die Teilnehmerversammlung wird anberaumt auf

Dienstag, den 11. August 2020
um 17:00 Uhr

Ort: Agricola Burgstall Agrar GmbH / Stallanlage Burgstall
39517 Burgstall (Zufahrt über Lindenstraße in Richtung Cröchern)

Das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Sandbeiendorf wird als behördlich geleitetes 
Verfahren unter Mitwirkung der Gesamtheit der Teilnehmer durchgeführt. Teilnehmer sind 
alle Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten sowie Eigentümer eines Gebäudes, das 
aufgrund der Bestimmungen der ehemaligen DDR auf fremden Grund und Boden steht.

Organe der Teilnehmergemeinschaft sind die Teilnehmerversammlung, der Vorstand und 
der Vorsitzende. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft besteht aus mehreren Mitglie-
dern, deren Zahl ich bestimmen werde. Die Mitglieder des Vorstandes und ihre persön-
lichen Stellvertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Der Vorstand wählt im Anschluss an seine 
Wahl aus seiner Mitte eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied 
zum Stellvertreter.

Ist ein Teilnehmer an der Wahrnehmung des Termins verhindert, so kann er sich durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Bevollmächtigte Personen haben sich durch eine 
schriftliche Vollmacht, die gegebenenfalls beglaubigt sein muss, bei dem Verhandlungslei-
ter des Termins auszuweisen (§ 120 - 126, insbesondere § 123 FlurbG). Der Bevollmäch-
tigte hat jedoch nur eine Stimme, auch wenn er selbst Teilnehmer ist.

Versäumt ein Teilnehmer den Termin oder erklärt er sich bis zum Schluss des Termins 
nicht zum Verhandlungsgegenstand, so wird angenommen, dass er mit dem Ergebnis der 
Verhandlung einverstanden ist (§ 134 FlurbG).

Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens 
Sandbeiendorf, insbesondere des Vorstandes und seines Vorsitzenden, werden den Anwe-
senden in der Versammlung erläutert.

gez. Christa Lüddecke                                 DS
(Sachgebietsleiterin)

Wanzleben, den 19.06.2020

Hinweis:
Die Durchführung der Veranstaltung unterliegt den Bestimmungen der zu diesem Zeit-
punkt geltenden SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt. Für 
die Einhaltung der darin vorgegebenen Auflagen wird das ALFF Mitte als Veranstalter 
Sorge tragen. Des Weiteren ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum gegenwärti-
gen Stand für die Dauer der Veranstaltung verpflichtend.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte
(Außenstelle Wanzleben)

Entwurf

Satzung der Teilnehmergemeinschaft

Verf.-Nr. 26 BK 6044 Burgstall den 00.00.2020

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Sandbeiendorf
– nach § 86 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) –

§ 1
Nach der Festsetzung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
besteht der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft aus fünf Mitgliedern.

Für jedes Vorstandsmitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Wahlleiter ist ein Vertreter des 
Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte. Die Stimmen werden von 

jeweils zwei freiwilligen Wahlhelfern und einem Vertreter des ALFF ausgezählt.

Es erfolgt eine doppelte Auszählung.

§ 2
Die Wahl erfolgt geheim durch Abgabe von Stimmzetteln. Es findet je ein Wahlgang für 
die Vorstandsmitglieder und für die Stellvertreter statt. Gewählt sind diejenigen Bewerber, 
die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Stehen nur so viele Kandidaten zur Wahl, wie der Vorstand Mitglieder bzw. Stellvertreter 
hat, kann in einer Abstimmung durch Handzeichen gewählt werden. Hierzu müssen die 
Wahlberechtigten vorab ihre Zustimmung erteilen.

§ 3
Wahlberechtigt sind die Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahren Sandbeiendorf, also 
alle Eigentümer, Erbbauberechtigten und Inhaber von selbständigem Eigentum gemäß 
Art. 231 § 5 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB). Ein Beteiligter 
kann sich vertreten lassen. Soweit ein Beteiligter das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder nicht voll geschäftsfähig ist, steht das Wahlrecht seinem gesetzlichen Vertreter 
zu. Die Kontrolle der Wahlberechtigung erfolgt durch die anwesenden Wahlberechtigten 
(Selbstkontrolle).

Wählbar ist Jedermann, soweit er voll geschäftsfähig ist. Jeder Wahlberechtigte hat pro 
Wahlgang so viele Stimmen, wie Mitglieder und Stellvertreter zu wählen sind. Für den 
einzelnen Bewerber kann jeweils nur eine Stimme abgegeben werden.

Jeder Teilnehmer hat, unabhängig von der Anzahl seiner Grundstücke, nur eine Stimme. 
Dies gilt auch für Gemeinschaften (z.B. Erbengemeinschaften) und Vertreter, die selbst 
Beteiligte sind oder mehrere Beteiligte vertreten. Wahlberechtigte die sowohl Alleineigen-
tümer, als auch Miteigentümer sind, schließen bei einer Stimmabgabe die anderen Mitei-
gentümer nicht aus, so dass sich ihr Stimmrecht auf das Alleineigentum bezieht.

Stimmzettel, die Zusätze enthalten, die für die zweifelsfreie Kennzeichnung nicht erfor-
derlich sind, sind ungültig. Die Entscheidung trifft der Wahlleiter. Enthält ein Stimmzettel 
mehr Namen als Mitglieder oder Stellvertreter zu wählen sind, und geht der Wille des 
Wählers aus einer zweifelsfreien Kennzeichnung nicht hervor, so kann der Wahlleiter die 
jeweils überzähligen Namen streichen und die verbleibenden Stimmen zulassen.

§ 4
In der ersten Vorstandssitzung wählt der Vorstand eines seiner Mitglieder zum Vorsitzen-
den und ein weiteres Mitglied zum Stellvertreter des Vorsitzenden.
Die Vorstandsmitglieder bestimmen Ihre Stellvertreter in der ersten Vorstandssitzung.

§ 5
(1)  Der Vorstand muss die Teilnehmer zu Versammlungen einberufen, wenn ein Drittel 

der Teilnehmer oder die Flurbereinigungsbehörde es verlangt. Die Flurbereinigungs-
behörde ist zu den Versammlungen einzuladen.

(2)  Der Vorstand soll einmal im Jahr eine Teilnehmerversammlung durchführen und über 
seine Tätigkeit und über den Stand des Verfahrens berichten.

(3)  Der Vorstand hat die Teilnehmerversammlung in folgenden Fällen einzuberufen:
  Art und Umfang des Ausbaus der gemeinschaftlichen Anlagen im Rahmen der Auf-

stellung des Wege- und Gewässerplans mit landschaftspflegerischen Begleitplan 
(Plan nach § 41 FlurbG) einschließlich notwendiger Ergänzungen

(4)  Die Ladung erfolgt mit einer Frist von mindestens 14 Tagen durch öffentliche Be-
kanntmachung unter Angabe der Tagesordnung.

§ 6
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus, so rückt an diese Stelle sein Stell-
vertreter in den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft. Ist eine notwendige Ergänzung der 
Vorstandsmitglieder nicht mehr möglich, weil keine Stellvertreter mehr vorhanden sind, 
so hat die Teilnehmerversammlung die erforderliche Nachwahl vorzunehmen, wenn die 
Beschlussfähigkeit nicht mehr gewahrt ist.

Vorstehende Satzung wurde am 00.00.2020 beschlossen und wird hiermit vom Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte genehmigt.

Genehmigt

Wanzleben, den 00.00.2020 

Im Auftrag

Christa Lüddecke

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Goethestraße 3 und 5
29410 Salzwedel  Salzwedel, den 25.06.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
im Freiwilligen Landtausch Wernitz I

Mit Beschluss vom 25.06.2020 des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Altmark wurde der Freiwillige Landtausch (FLT) Wernitz I angeordnet. 

Am Verfahren sind folgende Flurstücke beteiligt: 
Jerchel Flur   8 Flurstück 144;
Miesterhorst Flur   4 Flurstück 71/2;
Sichau  Flur 13 Flurstück 5;
Wernitz  Flur   7 Flurstück 181
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Im FLT Wernitz I werden hiermit die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen nach § 14 Abs.1 FlurbG 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlus-
ses beim

  Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark,
  Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel

anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemeldet oder nachgewiesen, kann 
die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten las-
sen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts 
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich 
gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz verarbeiten 
wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutz-
grundverordnung. 
Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://lsaurl.de/alffaltmarkds

Im Auftrag

gez. 
Katrin Jordan

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Goethestraße 3 und 5
29410 Salzwedel  Salzwedel, den 25.06.2020

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte 
im Freiwilligen Landtausch Ziemendorf I

Mit Beschluss vom 25.06.2020 des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Altmark wurde der Freiwillige Landtausch (FLT) Ziemendorf I angeordnet.

Am Verfahren sind folgende Flurstücke beteiligt:
Arendsee Flur 2 Flurstücke 128
Ziemendorf Flur 5 Flurstück  23/1

Im FLT Ziemendorf I werden hiermit die Inhaber von Rechten die nicht im Grundbuch 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen nach §14 Abs. 1 FlurbG 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses Beschlus-
ses beim

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark,
Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel

anzumelden.

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemeldet oder nachgewiesen, kann 
die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten las-
sen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).
Der Inhaber eines in § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Be-
teiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Flurbereinigungsgesetz verarbeiten 
wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der Datenschutz-
grundverordnung. 
Weitergehende Informationen finden Sie unter: http://lsaurl.de/alffaltmarkds 

Im Auftrag

gez. 
Katrin Jordan

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark
Goethestraße 3 und 5
29410 Salzwedel  Salzwedel, 10.06.2020

BZV Grünes Band-Salzwiesen, Verf.-Nr.: 38GRB009
Freiwilliger Landtausch Mieste-Wernitz, Verf.-Nr.: 39SAW168
Freiwilliger Landtausch Salzwiesen-Dambeck, Verf.-Nr.: 39SAW169

Öffentliche Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Mit Beschluss vom 05.10.2017 hat das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Fors-
ten Altmark das Beschleunigte Zusammenlegungsverfahren Grünes Band – Salzwie-
sen, Altmarkkreis Salzwedel, gemäß § 91 des  Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
zurzeit gültigen Fassung angeordnet.
Mit dem 5. Änderungsbeschluss vom 20.11.2019 wurden folgende Flurstücke dem Flur-
bereinigungsverfahren zugezogen.

Altmarkkreis Salzwedel
Gemeinde Hansestadt Salzwedel
Gemarkung Salzwedel Flur 20, Flurstücke 4 und 6

Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von 500,2544 ha.

Mit Beschlüssen vom 09.06.2020 und 10.06.2020 hat das Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuord-nung und Forsten Altmark die o.g. Freiwilligen Landtauschverfahren gemäß § 
103c Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 1 FlurbG in der 
zurzeit gültigen Fassung angeordnet.

Dem freiwilligen Landtauschverfahren Mieste-Wernitz unterliegen folgende Flurstücke:

Altmarkkreis Salzwedel
Gemeinde Hansestadt Gardelegen
Gemarkung Mieste, Flur 6, Flurstücke 235/71; 299/71  sowie
Gemarkung Wernitz, Flur 1, Flurstücke 315 und 330.
Die Größe des Verfahrensgebietes umfasst eine Fläche von 1,2850 ha.

Dem freiwilligen Landtauschverfahren Salzwiesen-Dambeck unterliegen unter anderem 
folgende Flurstücke:

Altmarkkreis Salzwedel
Gemeinde Hansestadt Salzwedel
Gemarkung Andorf, Flur 6, Flurstücke 17/2; 20/2
    Flur 8, Flurstück 3/1 sowie
Gemarkung Dambeck, Flur 5, Flurstück 152/38.
Die Größe des Verfahrensgebietes umfasst eine Fläche von 14,9273 ha.

Hiermit werden die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber 
zur Beteiligung am Verfahren berechtigt sind, aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 
Monaten - gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung dieser Anordnung - beim Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25, 39576 
Stendal bzw. Außenstelle Salzwedel, Goethestraße 3 und 5, 29410 Salzwedel anzu-
melden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes innerhalb einer, von diesem zu setzender wei-
terer Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann das Amt die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen (§ 14 Abs. 2 FlurbG).

Der Inhaber eines gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Im Auftrag
gez. Texdorf

      Zweckverband Breitband Altmark

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Breitband Altmark

für das Haushaltsjahr 2020

1.  Haushaltssatzung des Zweckverbandes „Breitband Altmark“  
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 9, 13 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-
LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81) zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.06.2018 (GVBl. LSA S.166, 174) in Verbin-
dung mit § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA), in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.06.2018 (GVBl. LSA S. 166) hat die 
Zweckverbandsversammlung in der Sitzung am 19.05.2020 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der für die Erfüllung der Aufgaben des Zweck-
verbandes Breitband Altmark voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem 

a) Gesamtbetrag der Erträge auf 1.150.932 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.150.932 Euro

2. im Finanzplan mit dem 

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf

1.036.562 Euro

b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf

813.334 Euro

c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Investitionstätigkeit auf

15.693.621 Euro

d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Investitionstätigkeit auf

21.103.763 Euro

e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Finanzierungstätigkeit auf

4.068.738 Euro

f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Finanzierungstätigkeit auf

166.938 Euro

festgesetzt.
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§2
Eine Kreditermächtigung wird in Höhe von 4.068.738 Euro veranschlagt.

§3
Eine Verpflichtungsermächtigung wird in Höhe von 134.028.073 Euro veranschlagt.

§4
Ein Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in Höhe von 
12.360.527 Euro festgesetzt.

§5
Es wird keine Verbandsumlage erhoben.

Salzwedel, den 23.06.2020

gez. Kluge  -Siegel-
Verbandsgeschäftsführer

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgeset-
zes erforderliche Genehmigung ist durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt am 
19.06.2020 unter dem Aktenzeichen 206.6.1-10710-SAW/SDL-Breitband-HH2020 erteilt 
worden.
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des KVG LSA zur 
Einsichtnahme vom 22.07.2020 bis zum 31.07.2020 beim Zweckverband Breitband Alt-
mark, Bahnhofstrasse 6, 29410 Salzwedel, während der Dienstzeit öffentlich aus.
 
Salzwedel, den 23.06.2020
gez. Kluge 
Verbandsgeschäftsführer

Wasserverband Klötze
Oebisfelder Str. 18 a
38486 Klötze

Nachtrag zum Wirtschaftsplan vom 05.11.2019 
des Wasserverbandes Klötze für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund des § 16 Abs. 1 und 2 GKG LSA vom 26.02.1998 (GVBl. LSA 1998, S. 81 
i.V.m. § 16 Abs. 1 EigBG LSA vom 24.03.1997 (GVBl. LSA 1997, S. 446) und § 45 Abs. 
2 Nr. 4 KVG LSA vom 17.06.2014 (GVBl.LSA S. 288), jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung sowie den §§ 6 und 13 der Verbandssatzung des Wasserverbandes Klötze in der 
derzeit gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 09.06.2020 den 
folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

1.  Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan nicht geändert.

   bisher erhöht um vermindert um damit festgesetzt auf 
in den Erträgen auf  EURO Wasser 1.851.900,00 0,00 0,00 1.851.900,00
in den Aufwendungen auf  EURO  1.851.900,00 0,00 0,00 1.851.900,00
      
   bisher erhöht um vermindert um damit festgesetzt 
auf 
in den Erträgen auf  EURO Abwasser 2.989.100,00 0,00 0,00 2.989.100,00
in den Aufwendungen auf  EURO  2.989.100,00 0,00 0,00 2.989.100,00

und im Vermögensplan gegenüber

  Wasser bisher erhöht um vermindert um damit festgesetzt auf 
in den Einnahmen auf  EURO  675.000,00 0,00 0,00 675.000,00
in den Ausgaben auf  EURO  675.000,00 0,00 0,00 675.000,00
      
  Abwasser bisher erhöht um vermindert um damit festgesetzt auf 
in den Einnahmen auf  EURO  2.907.000,00 0,00 986.000,00 1.921.000,00
in den Ausgaben auf  EURO  2.907.000,00 0,00 986.000,00 1.921.000,00

festgesetzt.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung 
von 

   bisher erhöht um vermindert um damit festgesetzt auf 
   1.658.200,00 0,00 623.300,00 1.034.900,00
  davon    
 EURO Wasser 168.200,00 0,00 0,00 168.200,00
 EURO Abwasser 1.490.000,00 0,00 623.300,00 866.700,00

3. Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden gegenüber der bisherigen
Festsetzung von

   bisher erhöht um vermindert um damit festgesetzt auf 
 EURO  120.000,00 1.691.600,00 0,00 1.811.600,00

4. Liquiditätskredite 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen 
Höchstbetrag nicht verändert.

5. Verbandsumlage
Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

Klötze, den 09.06.2020
 

Lange         
Verbandsgeschäftsführerin  Siegel

Der vorstehende Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist am 
29. Juni 2020 erteilt worden. 
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 mit seinen Anlagen liegt gemäß Eigenbetriebs-
gesetz vom 21. März 1997 und § 45 Abs. 2 Nr. 4 KVG LSA v. 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288) vom 23.07.2020 bis 07.08.2020 in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.30 Uhr in den Räu-
men des Wasserverbandes Klötze, Oebisfelder Straße 18 a, 38486 Klötze, öffentlich aus. 

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt  06.07.2020

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
       Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal 

Offenlegung

gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716)

zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die

   Gemarkung  Engersen

   Flur 11 und 12

   in der Stadt Kalbe (Milde)
    Ortsname
 
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene Gebäude aus der 
Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden 
diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit

vom  04.08.2020  bis  04.09.2020  

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-An-
halt Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr
    zusätzlich für Antragsannahme und Information
    Di  13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernahme der für das 
Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Veränderungen im Gebäudebestand ent-
standen sind, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsge-
richt in Magdeburg, Breiter Weg 203-206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer 
Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Falls die Klage 
schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele 
Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Sie 
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ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts Magdeburg über die auf der 
Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv bezeichneten Kommunikationswege ein-
zureichen. Die rechtliche Grundlage hierfür sowie die weiteren technischen Anforderun-
gen sind unter der vorgenannten Internetseite abrufbar.

Im Auftrag    Auskunft und Beratung
gez. Dieter Samol  Telefon: 0391 567-8585
     Fax: 0391 567-8686
     E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
     Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt  06.07.2020

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt
       Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal 

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters

Für die

   Gemarkung  Kakerbeck

   Flur(en) 1–6

   in der Stadt Kalbe
    Ortsname
 
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch hinsichtlich der Angaben zur amtli-
chen Bodenschätzung und zur tatsächlichen Nutzung ergänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden hier-
mit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters 
informiert.

Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch wird in der Zeit

vom 04.08.2020  bis 04.09.2020 

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-An-
halt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr 8.00 – 13.00 Uhr
    zusätzlich für Antragsannahme und Information
    Di  13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. 

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag    Auskunft und Beratung
gez. Dieter Samol  Telefon: 0391 567-8585
     Fax: 0391 567-8686
     E-Mail: service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
     Internet: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
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